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Der IDW Prüfungsstandard: Besonderheiten und Problembereiche bei der Abschlussprüfung 
von Finanzdienstleistungsinstituten (IDW PS 520) i.d.F. vom 02.07.2001 wurde vom Haupt-
fachausschuss (HFA) am 25.11.2011 aufgehoben, da diese Verlautbarung die zwischenzeit-
lich eingetretenen gesetzlichen Änderungen nicht berücksichtigt. Für die Jahresabschluss-
prüfung bei Finanzdienstleistungsinstituten ergeben sich insb. im Bereich des Aufsichts-
rechts regelmäßig Änderungen, die zu berücksichtigen sind. Der Bankenfachausschuss 
(BFA) hat daher diese Verlautbarung zur Jahresabschlussprüfung bei Finanzdienstleistungs-
instituten unter besonderer Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen als 
IDW Prüfungshinweis verabschiedet, um zukünftig kurzfristiger auf sich ergebende Änderun-
gen reagieren zu können.  

Dieser IDW Prüfungshinweis gibt den Berufsangehörigen eine praktische Hilfestellung zur 
Durchführung von Jahresabschlussprüfungen bei Finanzdienstleistungsinstituten unter be-
sonderer Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Er legt keine über die 
geltenden Anforderungen hinausgehenden verpflichtenden Anforderungen für die Durchfüh-
rung von Jahresabschlussprüfungen bei Finanzdienstleistungsinstituten fest. 
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1. Vorbemerkungen 

1 Finanzdienstleistungsinstitute unterliegen ebenso wie Kreditinstitute mit ihren ge-
schäftsbezogenen Aktivitäten branchentypischen Risiken, die bei ihrem Eintritt mit 
erheblichen Nachteilen nicht nur für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Instituts selbst, sondern für das Finanzdienstleistungswesen insgesamt verbunden 
sein können. Aus diesem Grund sind die Finanzdienstleistungsinstitute der Beauf-
sichtigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter-
stellt. 

2 Die Gesamtheit der Finanzdienstleistungsinstitute zeichnet sich insb. durch die He-
terogenität der angebotenen Dienstleistungen aus. Dies wird schon dadurch ver-
deutlicht, dass die Bundesbank die Finanzdienstleistungsinstitute hinsichtlich der 
von ihnen einzuhaltenden aufsichtsrechtlichen Pflichten in insgesamt sechs Grup-
pen untergliedert (vgl. unter Tz. 11). In der Praxis kann sich die Einordnung als Fi-
nanzdienstleistungsinstitut als schwierig erweisen. Dies zeigt sich hinsichtlich des 
Vorliegens einzelner Finanzdienstleistungen nach § 1 Abs. 1a KWG u.a. in der Fra-
ge, ab welchem Geschäftsumfang eine Gewerbsmäßigkeit anzunehmen ist,2 oder 
wie die einzelnen Finanzdienstleistungen voneinander abzugrenzen sind. Hinweise 
zur Lösung solcher Abgrenzungsprobleme enthalten die Merkblätter der BaFin zur 
Erteilung einer Erlaubnis3 bzw. zum Vorliegen der einzelnen Finanzdienstleistungs-
Tatbestände4. 

                                                 
2 Bei Finanzportfolioverwaltung i.S.d. § 1 Abs. 1a Nr. 3 KWG genügt das Überschreiten der Grenze von drei 

Portfolios oder ein Gesamtvolumen von TEUR 500. 
3 Merkblatt über die Erteilung einer Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß § 32 Abs. 1 

KWG der Deutschen Bundesbank Stand Mai 2011. 
4  Merkblatt der BaFin – Hinweise zum Tatbestand der Anlagevermittlung vom 17.05.2011; Gemeinsames In-

formationsblatt der BaFin und der Deutschen Bundesbank zum Tatbestand der Anlageberatung vom 
13.05.2011; Merkblatt der BaFin – Tatbestand des Betriebs eines multilateralen Handelssystems vom 
07.12.2009; Merkblatt der BaFin – Hinweise zum Tatbestand des Platzierungsgeschäfts vom 10.12.2009; 
Merkblatt der BaFin – Hinweise zum Tatbestand der Abschlussvermittlung vom 07.12.2009; Merkblatt der Ba-
Fin – Hinweise zum Tatbestand der Finanzportfolioverwaltung vom 03.01.2011; Merkblatt der BaFin –
 Hinweise zum Tatbestand des Eigenhandels und der Eigengeschäfte vom 22.03.2011; Merkblatt der BaFin –
 Hinweise zum Tatbestand der Drittstaateneinlagenvermittlung vom 08.12.2009; Merkblatt der BaFin –
 Hinweise zum Angebot von Banknoten und Münzen im Internet vom 24.07.2007; Merkblatt der BaFin –
 Hinweise zum Tatbestand des Factoring vom 05.01.2009; Merkblatt der BaFin – Hinweise zum Tatbestand 


